
-------- Weitergeleitete Nachricht -------- 
Betreff:  Information zum Remonstrationsverfahren 
Datum:  Thu, 1 Aug 2019 07:50:42 +0000 
Von:  .ISTA *VISA-SYRIEN <visa-syrien@ista.auswaertiges-amt.de> 
 
 
 
GENERALKONSULAT ISTANBUL 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir möchten Sie über folgende Verfahrensänderung unserer Visastelle 
informieren: 
 
Seit Anfang Juli 2019 sind alle unsere Ablehnungsbescheide für nationale Visa mit einer 
Rechtsbehelfsbelehrung versehen. 
 
Die darin genannte Frist für Rechtsbehelfe beträgt einen Monat ab Zugang des Ablehnungsbescheids. 
 
Dies betrifft auch den Familiennachzug zu Schutzberechtigten. 
 
Die Möglichkeit der Remonstration und / oder Klage gegen eine Ablehnung ist damit nur innerhalb 
dieser genannten Frist möglich. 
 
Nach Ablauf dieser Frist kann nur ein neuer Antrag gestellt werden.  
Hierfür sind eine Terminbuchung und die erneute persönliche Vorsprache des Antragstellers sowie 
die Vorlage der Originaldokumente erforderlich.  
Außerdem ist durch uns die Antragsgebühr erneut zu erheben. 
 
_Hinweise zur Einreichung einer Remonstration:_ 
 
Für die Einhaltung der Frist muss die Remonstration der Visastelle während der Frist zugehen! Das 
mögliche Datum, an dem die Remonstration versandt wurde, ist nicht relevant. 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Remonstration nur durch den Antragsteller oder einen schriftlich 
Bevollmächtigten erfolgen kann. Die Vollmacht ist der Remonstration beizufügen. 
 
Sie muss die genaue Bezeichnung des Bevollmächtigten (Name, Vorname, 
Geburtsdatum) und die Unterschrift des Antragstellers tragen.  
Remonstriert der Bevollmächtigte direkt, ist uns ein Scan eines Ausweisdokuments mit Unterschrift 
zwecks Legitimation mit zu übersenden. 
 
Wurde bereits im laufenden Verfahren eine Bevollmächtigung nachgewiesen, braucht diese nicht 
erneut nachgewiesen zu werden. 
 
Die Remonstration muss uns auf Deutsch oder Englisch zugehen. Bei einer Remonstration in einer 
anderen Sprache ist eine deutsche oder englische Übersetzung beizufügen. 
 
Eine Remonstration nur per E-Mail-Text ist nicht möglich, wir benötigen die Unterschrift des 
Antragstellers bzw. des Bevollmächtigten. Es ist aber möglich, die Dokumente einzuscannen und uns 
diese dann per E-Mail zu übersenden. 
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Um Schwierigkeiten beim Öffnen von E-Mail-Anlagen zu vermeiden, bitten wir Anlagen nur im pdf-
Format zu übermitteln. Es besteht keine Möglichkeit, Unterlagen herunterzuladen. 
 
Die E-Mail-Adresse im Fall von syrischen Antragstellern lautet:  
visa-syrien@ista.auswaertiges-amt.de 
<mailto:visa-syrien@ista.auswaertiges-amt.de> 
 
Die E-Mail-Adresse bei nicht-syrischen Antragstellern lautet:  
visa-ds@ista.auswaertiges-amt.de <mailto:visa-ds@ista.auswaertiges-amt.de> 
 
Außerdem kann die Remonstration während unserer Öffnungszeiten direkt an der Pforte eingereicht 
werden oder per Fax oder Post / Kurierdienst übersandt werden. Auch hier gilt das Datum des 
Zugangs bei uns für die Prüfung, ob die Remonstration fristgerecht erfolgt ist. 
 
Bitte beachten Sie auch, dass in diesen Fällen einige Tage länger für die Zuordnung benötigt wird. Für 
eine zeitnahe Kommunikation bitten wir in diesen Fällen aber immer eine E-Mail-Adresse 
mitzuteilen. 
 
Bei minderjährigen Antragstellern muss die Remonstration durch den / die Sorgeberechtigten 
erfolgen. 
 
Bitte beachten Sie, dass wir nur auf die Vorgehensweise am Deutschen Generalkonsulat Istanbul 
hinweisen können. Das Verfahren an anderen Visastellen können Sie nur dort direkt erfragen. 
 
Bitte prüfen Sie jeden Ablehnungsbescheid genau, ob er eine Rechtsbehelfsbelehrung enthält und 
wie genau diese formuliert ist. 
 
Für Ablehnungsbescheide ohne Rechtsbehelfsbelehrung gilt unverändert die gesetzlich vorgesehene 
Frist für Rechtsmittel von einem Jahr ab Zugang der Ablehnung. 
 
Rückfragen zu konkreten Ablehnungen kann nur die Visastelle beantworten, die den 
Ablehnungsbescheid erlassen hat. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Ihre Drittstaatervisastelle 
 
GK istanbul 
 
Generalkonsulat der Bundesrepublik Deutschland Istanbul 
 
Inönü Caddesi 10 
 
34437 Gümüşsuyu – Istanbul 
 
Tel.: +90-212-3346175 
 
Fax:  +90-212-2452624 
 
E-Mail: visa-ds@ista.auswaertiges-amt.de <mailto:visa-ds@ista.auswaertiges-amt.de%20> 
 
Internet: www.istanbul.diplo.de <http://www.istanbul.diplo.de/> 
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